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rPol.-Oberkommissar Bernd Huppertz, Köln Fahrbare Baubuden

im öffentlichen
Straßenverkehr

Gem. § 1 I StVG müssen Kfz, die auf öffent- nach § 18 I StVZO. Dazu zählen auch fahr- Privilegierung der Zulassungsfreiheit je-
lichen Wegen oder Plätzen in Betrieb ge- bare Baubuden (§ 18 11 Nr. 6 lit. 0). doch nur, wenn und solange die dort ge-
setzt werden, von der zuständigen Behörde nannten Bedingungen erfüllt und eingehaI-
zum Verkehr zugelassen sein. Als Kfz i.S.d~ ten werden.
§ 1 I St,VG gelten Landfahrzeuge, die durch 3. Begriff: fahrbare Baubude Unter einer Bedingung ist eine Bestimmung
Maschinenkraft bewegt weden, ohne an zu verstehen, nach der der Eintritt oder der
Bahngleise gebunden zu sein (§ 1 II StVG). Unter einer fahrbaren Baubude i.S.d. § 18 1I Wegfall e:ine:r Begünstigung (hier: der Z~las-
Von diesem Grundsatz kann der BMV Aus- Nr. 6lit. 0 StVZO ist ein Fahrzeug zu verste- sungsf~elhelt) 0 od,er ,Belastu~og ~on elne:m
nahmen zulassen. Diese sind in den ein- hen, das nach seiner Bauart geeignet und u~gewlsse~ Eln~rltt eines zukunftlgen Erelg-

I schlägigen Bestimmungen der StVZO und tatsächlich dazu bestimmt ist, auf Baustel- nlsses ~bha~gt )', 0 0 I;
den hierzu ergangenen AusnahmeVO nie- len als Lagerraum für Geräte und Materia- Das Nlc~telnhalten einer Betrlebsbedln- ;.sIll,!dergelegt. lien oder als Aufenthaltsraum für das Perso- gung greift den Besta~d des Verwaltung~- : I"

0 0 0 nal der Baustellen zu dienen'). akte~ als Ganze~ an mit der ~01ge:' daß die ;; J:
Die StVZO g~ht PO~ltIV davon aus, daß zum Ebenfalls unterfallen Baustellenwagen mit Betriebserlaubnis und somit die Zulas- :" ,I
Verkehr auf offentllc~en Straße~ al~e Fah~- Toiletten- und/oder Wascheinrichtungen sungsfreiheit erlischt. I

zeuge zugelassen sind, soweit nicht ein dieser Re el 2) 0 '0Erlaubnisverfahren vorgeschrieben ist 0 9 ung " 0 0 Nach § 18 II Nr. 6 ilt. 0 StVZO wird die
(G d t d V k h f 'h °t § 16 Nach Dltsch/Konltzer/Wehrmelster') sind Einhaltung folgender Bedingungen gefor-I ;t~~~)a z er er e rs rel el auch alle fahrbaren Behelfsunterkünfte für dert:

. Baustellen als "Baubuden" anzusehen, also

auch Wohnwagen, die als fahrbare Behelfs- . 0t k ft f O' B t II do t (I t t 1) Verwendung eines Kfz als ziehendesun er un ur aus e en jen en e z erer Fah e
1. Grundsatz der Verkehrs- muß jedoch, um als fahrbare Baubude aner- rz ug

freiheit gern §
161 StVZO kannt zu ,,:,erden, eine BE mit entspreche~- In der Praxis k°':r1mt zumeist die Verwe~-

. der Bezeichnung der Fahrzeugart vorwel- dung von Lkw In Frage. Aber auch die

0' sen können [Anh. Baubude, Aufenthalts- Verwendung von Zugmaschinen, selbstfah-
Wahrend n~?h ~em Wortlaut des § 161 St~- raum]). renden Arbeitsmaschinen (SAM) oder auch
Z,O gru,ndsatzllch, alle Fahrzeuge, sow,elt Nicht als fahrbare Baubuden gelten Fahrge- Straßenwalzen ist möglich, da die genann-
nlch~ ein Erlaubnlsverfah~en v?rgeschrle- stelle oder Fahrwerke ohne entsprechen- ten Fahrzeuge sämtlich Kfz i.S.d. Definition
ben ISt, zum Ver~ehr ~ouf offentllchen St~a- den Aufbau für Baubuden, da§ 1811 Nr. 6)it. nach § 11 StVG sind. Allerdings soll bei der
ßen zugela,ssen sind, fullt ~ 18 I ~tVZO dle- 0 StVZO die Identität der Fahrzeuge nicht Verwendung einer SAM als Zugfahrzeug
se Vorschrl~ aus und bestimmt ein s~lches nach dem Fahrwerk, sondern nach dem deren Eigenschaft als SAM entfallen').
Verfahren fur alle Kfz und deren Anhanger. Aufbau bestimmt4).
Aus der Zusammenschau der §§ 16 I, 18 w o h' , b Off ' ,
1StVZO f I t d ß II ' ht t ' 0 rt elter In ISt egrl Ilch die fahrbare Werk- 2) Einhaltun g der vor geschriebenen0 g, a a e nlc mo orlSle en ko t d b d do k ' . . . .

1F h ( I ' b d F h OOd ) zeug IS e a~on a zugrenzen, oa lese el- BetriebsgeschwIndigkeit~ rzeuge a so Ins eson e~e: a rra er nen Raum bietet der nach seiner Gestal- "
mit Aus~a~me der Kfz-Anhanger zulas- tung dazu bestim'mt ist, von Menschen be- Unt~r d~r Betriebsgeschwind~gk~it i~t die 1:
sungsfrel sind (Zulassung kraft Gesetz). treten zu werden und ihnen vorübergehend tats~ch~lch gefahrene Gesch,,:,lndlgkelt, un- .' ;i

zumutbaren Aufenthalt zu ermöglichen5). a~hanglg vo~ der durch. die B~uart be- i' !
summten Hochstgeschwlndlgkelt (bHG)

2. Zulassungsfreie Anhänger des. zie~enden K~aftfahrzeugs ~u v~~ste- l( ) 4 Bedingungen an die hen ).0 Sie darf hier 25 km/h nicht uber- ,
§ 18 11 Nr. 6 StVZO. schreiten.

Zulassungsfreiheit Allerdings ist eine wirksame Überwachung
§ 18 II Nr. 6 StVZO befreit insgesamt 14 der Einhaltung der Betriebsgeschwindigkeit
Fahrzeugarten von der Zulassungspflicht Nach § 18 1I Nr. 6 lit. 0 StVZO besteht die schwierig. Sie wird am ehesten noch im
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Zuge der'Kontrolie der in den Kontrollgerä- sungsfreier Anhänger, für den keine Haft-
ten der Lkw eingelegten Schau blätter (Ta- 6. Folgen der Zulassungs- pflichtversicherung abgeschlossen ist, mit-
choscheiben) durchzuführen sein-). freiheit für das Steuerrecht geführt wird und mit dem Anhänger, auf
Davon zu unterscheiden ist die zulässige dem sich lediglich keine Personen befinden
H?chstg.eschwi,~di.gkeit (~HG). Diese be- Nach § 1 I Nr. 1 KraftStG'3) unterliegt das dürfe~" bei~pielsweise die., Betrieb~ge-
tragt bel den ubllcherwelse. verwendeten Halten von einheimischen Fahrzeugen zum s~hwln.dtgkelt vo~. 25 km/h ubers,?hrltte~
fahrbaren Baubuden zumeist auch nur Verkehr auf öffentlichen Straßen der Kraft- wird. Diese komplizierte Regelung hangt mit
25 k~/h: Ba~bu?en mit einer höh~ren.Ge- fahrzeugsteuer. Jedoch ist nach § 3 Nr. der Ausgestaltu,ng de~ § 10a AKB zusa~-
schwlndlgkelt waren zulassungspfllchtlg. 1 KraftStG das Halten von Fahrzeugen, die men.~ wonach ein yerslcherungsve,rtrag fur

von den Vorschriften über das Zulassungs- Anh~nger nur Schaden abdeckt, die dur~h
3) Beschilderung in der nach § 58 StVZO verfahren ausgenommen sind, von der A.nhang~r ~erursacht werden, ~enn sie
vorgeschriebenen Weise Steuer befreit. nicht mit einem Kfz verbunden sind oder

.. . Solange also die im Einzelfall verwendete sich von dem Kfz gelöst haben und nicht
Fahrbare Baubuden mussen an belden . mehr in Bewegung sind oder die Insassen
Längsseiten und an der Rückseite mit ei- fahrbare Baubude durch EInhaltung der Be- ,., "

, , triebsbedingungen i.S.d. § 18 II Nr. solcher Anhanger sind. Ansonsten sind die
nem sog. 25-km/h-Schlld gekennzeichnet ,. .. .., durch den Anhängergebrauch entstehen-
sein. Diese Vorschrift leitet sich aus §§ 18 II 60 StVZO privilegiert ISt, unterliegt sie nicht S h " ..b . H ft f ' h . h. , " der Steuer flicht. den c aden u er die a p Itc tverslc e-
Nr.61It. 0) I.V.m.llta) I.V.m. §58111,VStVZO .. p. , run

g des ziehenden Fahrzeugs abgedecktab Entfallt durch Nichtbeachtung einer der o.g. . ,. V h .ft d. Z I f 'h .t .t d Lütkes/Meier/Wagner'8) widerspricht dem
Diese Vorschrift gilt aber nur wenn die bHG orsc rl en le u assungs rel el ml er. , A ' . E. ' Fol

ge der Zulassun gspflichti gkeit des An- mit durchgreifender rgumentatlon, sdes ziehenden Kfz mehr als 25 km/h be- k . ht f d ' A t It d AKB., "'. hängers so entfällt auch die Steuerbefrei- ann nlC au le usges a ung ertragt. Dies konnte bel der Verwendung von '
S (hier Speziell des § 1 Oa AKB

) ankommen da

Z h . SAM d St ß I ung nach § 3 Nr. 1 Kraft tG. ,

ugmasc Inen, , 0 er ra enwa zen , " '" diese unstreitig nur als Vertragsrecht einzu-
von Bedeutung sel~. , Dies !uhrt steuerrechtilch zu einer wlder- stufen sei. Bei der versicherungsrechtlichen
§ 58 11 StVZO schrel~t e~enf.a"s dl.e Ausge- rechtlichen Benutzung. Nach § 2 Beurteilung kommt es daher einzig auf das
stal~ung ,des GeschwIndigkeitsschildes vor. V KraftSt~ liegt. diese vor, w~nn ein Fahr- Vorliegen bzw. Nichtvorliegen e)nes beste-
So ISt die Verwendung, von anderen oder zeug auf offentllchen Straßen Im Geltungs- henden Haftpflichtversicherungsvertrages
selbst h~rgestellten Schildern oder. das Auf- bereich dieses Gesetzes ohne die verkehrs- an'-). Mit diesem Tenor entschied auch das
tragen einer entsprechenden Schrift als Er- rechtlich vorgeschriebene Zulassung be- BayObLG2O): Die Mitführung eines nicht von
satz ausgeschlossen. nutzt wird'4). der Versicherungspflicht befreiten Anhän-

. .. Eine Besteuerung wegen widerrechtlicher gers, für de~ kein Versicherungsvert~ag be-
4) Weitere Betriebsbedingungen Benutzung ist allerdings nicht möglich, steh~, vers~.oßt au?h dann. gegen die yor-

Weitere Betriebsbedingungen, die sich aus wenn das Halten des Fahrzeugs von der schriften uber die Verslcherungspfllc~t,
der Betriebserlaubnis für die jeweils in Rede Kraftfahrzeugsteuer befreit wäre. Eine Aufli- wen~ das. Zugfahr:zeug ordnungsg~maß
stehende fahrbare Baubude ergeben, kön- stung der Befreiungstatbestände findet sich ve~slchert ISt und ~Ich auf dem Anhanger
nen sein: in § 3 KraftStG. Da eine Befreiung fahrbarer keine Personen befinden.
- Verbot der Beförderung von unbefestig- Baubuden nur in ganz eng begrenztem Ma-

ter Ladung ß~ mög,lich sein dürfte, wird hierauf nicht s StVO' naher eingegangen. .- Schließen vorhandener Fenster

- Anbringung spezieller Beschriftung Zuwiderh.an~lung~n gege~ § 1 KraftStG Fahrbare Baubuden dürfen auf Autobahnen

- E tf St ..t . . ht und da~lt eln~ wlde~rechtllche Ben~tzung
(Vz 330) und Kraftfahrstraßen (Vz 331) nichtn ernung von u zelnrlc ungen haben eine leichtfertige Steuerverkurzung . .. . ,

- Sichern von Einstiegsleitern "
ß § 378 Ao (0 d 'd . k 't) d mltgefuhrt werden. Nach § 18 I StVO ISt die

.. , g.ema, . r nungswi ,:Ig el 0 er Benutzung dieser Verkehrsstraßen durch
- Loschen des Feuers Im Ofen bzw, Herd eine Steuerhinterziehung gemaß § 370 AO Kfz, deren bHG laut Fahrzeugschein nicht

In Abgrenzung dazu können beim Betrieb (Vergehen) zur Folge. mehr als 60 km/h beträgt, untersagt. Für

zulassungsfreier Anhänger auch Auflagen mitgeführte Anhänger gilt das gleiche.
gemäß § 71 StVZO erteilt werden. Ein Ver- Da fahrbare Baubuden bauartbedingt nicht
stoß gegen diese stellt eine Ordnungswi- 7. Folgen der Zulassungs- die hier geforderte Mindestgeschwindigkeit
drigkeit i.S,d. § 69a V Nr. 9 StVZO dar. Er freiheit für das pflicht- erreichen können und (Betriebsgeschwin-
läßt jedoch den Bestand der Betriebser- . h h digkeit) nicht erreichen dürfen, ist eine Be-
laubnis selbst unangetastet. verslc erungsrec t nutzung der genannten Verkehrswege

durch fahrbare Baubuden ausgeschlossen.
Nach § 1 PflVG'5) ist der Halter eines Kfz Eine Personenbeförderung in fahrbaren

5. Folgen derZulassun gfreiheit ?derAnhängers,mitregelmä~igem Sta~dort Baubuden ist nach § 21 II.S. 2 StVO i.V.m... . Im 1~land verpflichtet. . . .elne Haftpfllcht- § 32a StVZO untersagt. Hinter Kfz darf nur
für das Fahrerlaubmsrecht versicherung .,,' . ab~uschileßen, wenn d,.as ein Anhänger, jedoch nicht zur Personenbe-

Fahrzeug auf offentllchen Wegen und Plat- förderung mitgeführt werden.
Gemäß § 5 I StVZO müssen Führer von zen verwendet wird. Z .d h '

dl t II . 0 d ~Z " .t h I d ' A h ' B 't N h § 2 I N 6 PfIVG . d ' d h A h" UWI er an ungen seen eine r nungs- rugen ml me ras rel c sen Im esl z ac r. c sln Je oc n an- .d' k 't' S d §§ 18 21 . V § 49 StVO
der Fahrerlaubnis (FE) der Klasse 2 sein. ger, die den Vorschriften über das Zulas- ~I rlg el I. . . ,I. .m.

\Das Mitführen eines nach §18 I1 Nr. sungsverfahren (nach §18 IStVZO) nicht ar.
6 StVZO zulassungsfreien Anhängers bildet unterliegen, von der Vorschrift nach
jedoch keinen Zug i.S.d. Vorschrift'°). Zug ist § 1 PfiVG befreit. 9 M.tfü'

h d tri b Inämlich beschränkt auf jede Verbindung Bei Wegfall der durch § 18 II Nr. 60 StVZO . I . ren er Be e s-
eines Kfz'mit einem oder mehreren Anhän- gewährten Privilegierung entfällt gemeinhin erlaubnIs
gern i.S.d. § 18 I StVZO"). auch die Befreiung von der Versicherungs-
Daraus folgt, daß es bei der Frage nach der pflicht. Die bisher ergangenen Urteile'6) ar- Wer ein nach § 18 111 StVZO betriebserlaub-
erforderlichen FE lediglich auf das verwen- gumentieren jedoch ausgehend von § 4 nispflichtiges Fahrzeug führt oder mitführt,
dete Zugfahrzeug ankommt und u.U. die FE I PfIVG, daß der für versicherungspflichtige muß die Ablichtung oder den Abdruck einer
der Klasse 3 ausreicht. Fahrzeuge abgeschlossene Versicherungs- ABE nach § 20 StVZO oder einer EBE ge-
Fehlt jedoch eine der o.g. Voraussetzungen vertrag den allgemeinen Versicherungsbe- mäß § 21 StVZO bei sich haben und zustän-
für die Zulassungsfreiheit, so wird der An- dingungen (hier insbesondere § 10a AKB) digen Personen auf Verlangen aushändigen
hänger zulassungspflichtig und bildet zu- entsprechen muß"). Nach deren Auffas- (§ 18 V StVZO).
sammen mit dem Zugfahrzeug einen Zug, sung liegt nicht zugleich ein Verstoß gegen Damit ist klargestellt, daß die erwähnten
der - wenn er mehr als drei Achsen hat - das PfiVG vor, wenn hinter einem ordnungs- Bescheinigungen sich "am" Fahrzeug be-

eine FE der Klasse 2 erfordert'2). gemäß versicherten Zugfahrzeug ein zulas- finden müssen. Der weit verbreiteten An-
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sicht, diese Bescheinigungen lediglich am . 1"
,Firmensitz vorhalten zu müssen, wird damit ::- . -"'... 7J 1 : i:- . -":- .l~ -; ,':!'f~~~:l

ausdrücklich nicht gefolgt. 1 ;~jrJ.:: -I i~j~jr~ ;:c,I;
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift j i

stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und 10 I A I S "

~~~ D~t2~~e~e~:~~;~UngSgeld in Höhe X V V ELTMARKT EGUR/TY

~~~UJ:~~~vorschriften Es GEH T
a) Abmessungen von Anhängern und

Zügen (§ 32 StVZO) I I I C' I~ieB~;i:~7alen Abmessungen betra~~;~ m uM IHRE u ICH ER HEl T
- Hohe: 4,00 m -
- Länge des Anhängers: 12,00 m
- Länge des Zuges: 18,00m

b) Mitführen von Anhängern
(§ 32a StVZO)

Hinter Kfz darf nur ein Anhänger mitgefü,hrt Zum 10. Mal erwartet Sie die gesamte internationale
werden. Sollte als ziehendes Fahrzeug eine Sicherheitstechnik in Essen. 500 Aussteller darunter
Zug~asc~ine ve~en.?et werden, dürfen nahezu sämtliche Marktführer, präsentiere~ Ihnen den
zwei Anhanger mltgefuhrt werden. weltweit neuesten Stand der Entwicklung.

c) Achslast und Gesamtgewicht
(§ 34 StVZO) Die SECURITY hat sich zum Pflichttermin für jeden

- Einzelachslast: 10,00t Sicherheitsfachmann entwickelt. Wenn Sie also für die
- Doppelachslast: Sicherheit von Menschen, Geld und Sachwerten

a) Achsabstandwenigerals1,Om Verantwortung tragen, sollten Sie nach Essen kommen:

. ,11,50t Alles, was Sie zu diesem wichtigen Thema wissen
b) Achsabstand 1,0 m bis weniger als müssen, erfahren Sie hier.

c) ~;h~abstand 1,3 m bis weni~~;O~: Auf dem 10. Weltmarkt der Sicherheit.

1,8m 18,00t
d) Achsabstand 1,8 m und mehr 20,00 t Informationen:

- zGG fahrbarer Baubuden SECURITY Internationale Sicherheits-Fachmesse
- a) mitnichtmehrals2Achsen 18,00t Postfach 100165.0-4300 Essen 1

b) mehrals2Achsen 24,00t Tel. 0201/7244-0 . Fax 0201/7244-448

- zGG der Fahrzeugkombination

a) mitwenigerals4Achsen 28,00t
b) mit 4 Achsen (2+2) 36,00t
c) mitmehrals4Achsen 40,00t

0 aAnmerkung: Die vorgenannten Höchstgren-
zen werden jedoch selbst von größeren

00 OOr.;l~fahrbaren Baubuden nicht erreicht.

d) Bereifung (§ 36 StVZO)

Die Maße und Bauart der Reifen fahrbarer OOO r-..~
Baubuden müssen den Betriebsbedingun- ~ .:.-J
gen, besonders der Belastung und der bHG 00 Q~()entsprechen.
Die Räder müssen mit Luftreifen versehen
sein, die am ganzen Umfang und auf der 0 Uganzen Breite der Lauffläche mit Profilrillen
und Einschnitten versehen sein müssen. Die
Hauptrillen müssen eine Profiltiefe von min-
destens 1,6 mm aufweisen.
Da es sich bei diesen Anhängern zumeist
um Fahrzeuge mit einer bHG von weniger
als 25 km/h handelt, ist auch die Verwen-
dung von Gummireifen zulässig, wenn diese
bestimmten Anforderungen genügen:

Auf bei den Seiten des Reifens muß eine
10 mm breite, hervorstehende und deutlich
erkennbare Rippe die Grenze angeben, bis
zu welcher der Reifen abgefahren werden IT I """ " , ~
darf. Der Reifen muß an der Abfahrgrenze I ~j I ~ ,. j -i
noch ein Arbeitsvermögen von 60 J haben. E)')EN
Der Reifen muß dazu zwischen Rippe und
Stahlband beiderseits die Aufschrift ,,60 J"
tragen (näheres siehe § 36 III StVZO).
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